
Beitrags-Ordnung Siegburger Ruderverein 1910 e.V. gültig ab 19.03.2023  

Ø-Beitrag/Monat

(kalk. ger. 0,50 €)

Quartals-Beitrag

(Zahl-Betrag)

Jahres-Beitrag

(Zahl-Bertrag)

Aktive Mitglieder (Alle Sportangebote) 36,00 € 108,00 € 427,00 €

Aktive Mitglieder (Nur Fitnessangebote) 27,00 € 81,00 € 319,00 €

Aktive Mitglieder (Firmen-Zahler alle Sportangebote) *

   - ab 3 Mitgliedern (pro Mitglied) 27,00 € 81,00 € 324,00 €

   - ab 8 Mitgliedern (pro Mitglied) 26,00 € 76,00 € 303,00 €

   - ab 15 Mitgliedern (pro Mitglied) 24,00 € 71,00 € 281,00 €

Aktive Mitglieder (Firmen-Zahler nur Fitnessangebote) **

   - ab 3 Mitgliedern (pro Mitglied) 22,00 € 65,00 € 260,00 €

   - ab 8 Mitgliedern (pro Mitglied) 20,00 € 59,00 € 234,00 €

   - ab 15 Mitgliedern (pro Mitglied) 19,00 € 56,00 € 221,00 €

Paare (2 Ehepartner Alle Sportangebote) *** 53,00 € 162,00 € 627,00 €

Familien (2 Ehepartner + mind. 1 Jugendl. Alle Sportang.)**** 64,00 € 189,00 € 756,00 €

Jugendliche Mitglieder (Alle Sportangebote) 18,00 € 54,00 € 206,00 €

Passive Mitglieder (Fördermitglieder) 15,00 € 45,00 € 175,00 €

Ehrenmitglieder/Ehrenvorsitzende frei frei frei

40,00 €

25,00 €

Ruderkurse (wird auf Aufnahmegebühr angerechnet) *****

   - Erwachsene (pro Kurs-Tag) Festlegung durch Vorstand

   - Jugendliche (pro Kurs-Tag) Festlegung durch Vorstand

Arbeits-Dienst/Jahr für Aktive Mitglieder > 100 km Ruderleistung 5 Std (20 €/Std)

Bankverbindungen:

Kreissparkasse Köln (BIC: COKSDE33XXX) IBAN: DE02 37050299 0001011311

VR-Bank Rhein-Sieg eG (BIC: GENODED1RST) IBAN: DE24 37069520 4100646019 

- Jedes Mitglied ist für die Eintragung seiner Arbeitsleistung in die am schwarzen Brett aushängende Liste 

   bzw. im elektronischen Fahrtenbuch selbst verantwortlich.

Aufnahmegebühr:  neue Mitglieder (einmalig)

                                        Firmenzahler (einmalig)

- Diese Beitrags-Ordnung wurde auf der Mitgliederversammlung vom 19.03.2023 beschlossen

- Die Beträge, die als "kalk. Ger. 0,50€" aufgeführt sind, dienen der Orientierung; der Zahl-Betrag ist maßgeblich.

   Die kalk. Beträge sind jeweils aus Gründen der Übersichtlichkeit auf 0,50 € gerundet.

- Die Beiträge, Gebühren und evtl. Umlagen werden jeweils am 3. eines jeden Quartals bzw. dem nächsten 

   Arbeitstag eingezogen. Ggfs. erfolgt Zeitanteilige Umrechnung.

- Auszubildende und Studenten können den Jugendbeitrag durch entsprechenden Nachweis bis max. 27 Jahre 

   in Anspruch nehmen. Erfolgt kein Nachweis, erfolgt automatisch die Umstellung auf Aktives Mitglied (alle Sport-A.)

- Austritte und Änderungen des Mitgliedsstatus sowie des Zahlungsrythmus können nur zum Ende eines Geschäftsjahres

   erfolgen. Sie sind spätestens einen Monat vor Ablauf des Jahres schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären.

- Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet und in einem Kalenderjahr mehr als 100 km gerudert haben, 

   sind verpflichtet, im nächsten Jahr fünf Arbeitsstunden für den Verein abzuleisten. 

   Diese Verpflichtung erlischt mit Vollendung des 65. Lebensjahrs.  

   Ebenfalls ausgenommen sind Vorstandsmitglieder und Funktionspersonal.

   Für nicht erbrachte Arbeitsstunden wird ein Betrag von 20,-- €/Stunde berechnet.

- Beim Eintritt ist zwingend ein SEPA-Lastschrift-Mandat zu erteilen. Dies gilt für alle Beiträge, Gebühren und Umlagen 

   sowie sonstige Beträge, die gem. Satzung erhoben werden. 

* und **:   Bei Firmenzahlern wird die Firma und die natürliche Person Mitglied. Zur Ermittlung des Beitrages wird die 

                     Gesamt-Anzahl der angemeldeten Mitglieder (unabhängig vom Alter) herangezogen. 

                     Zahler der Beiträge und Gebühren ist die Firma; zahlt diese nicht, können die natürlichen Personen zur Zahlung 

                    herangezogen werden. 

*** und ****:  Ehepartner schließt eingetragene Lebensgemeinschaften ein

*****:   Gebühr u.a. abhängig von Kurs-Laufzeit (bitte die jeweilige Ausschreibung beachten)
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